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86. Steuerendspurt 2008 für Unternehmer 
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Bevor uns der Weihnachtsstress wieder in seinen Bann zieht und alles, außer der Steuer, 
dringender erledigt werden muss, sollte man bereits jetzt über Steueränderungen und ihre 
Auswirkungen nachdenken, bzw. überlegen, wie sich die eigene Steuerlast  senken lässt. 
 
Investitionen sind im Dezember immer steuerlich günstiger als im Januar. Die 
Jahressteuer wird dadurch jetzt schon gemindert und nicht erst nächstes Jahr. Auch heuer 
gilt also, wie jedes Jahr, dass Investitionen vorgezogen werden sollen. Anschaffungen bis 
zu einem Betrag von 150,-- €, können noch im selben Jahr als sofort abziehbare 
Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Alle Investitionen über 150,-- €  werden auf 
mindestens drei Jahre abgeschrieben. 
 
Auch andere betriebliche Ausgaben sollen vorgezogen werden, damit sie sich noch 2008 
steuerlich auswirken. 
 
Zu bedenken ist auch, dass der Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2009 
vorsieht, den hälftigen Vorsteuerabzug bei nicht ausschließlich unternehmerisch genutzten 
Fahrzeugen wieder einzuführen. Die private Nutzung wird zwar dann nicht mehr der 
Umsatzsteuer unterworfen, jedoch werden von den Anschaffungs- und laufenden Kosten 
nur noch 50 % der Vorsteuer erstattet. 
 
Auch sollte wieder überlegt werden, ob sich die unternehmerische Nutzung des Fahrzeugs 
im Laufe der Zeit geändert hat und es sich eventuell wieder lohnt ein Fahrtenbuch zu 
schreiben. 
 
 
Die Ergebnis- Umsatz und Steuerplanung für die nächsten drei Jahre sollte ebenfalls bis 
Monatsende fertig sein. Denn nur mit einem funktionierenden Controlling kann der 
Unternehmer auch zukünftig erfolgreich sein. 
 
 
Selbstverständlich können auch Unternehmer im Privatbereich Steuern sparen z. B. mit 
der Basisversorgung bzw. Rüruprente. Wer noch in diesem Jahr einen Rürup-Vertrag 
abschließt und den gesamten Jahresbeitrag bis zum 31. Dezember bezahlt, kann 66 % 
der Aufwendungen, bis zu einer Grenze von 20.000,-- € bei Alleinstehenden, bzw. 
40.000,-- € bei Ehepaaren, steuerlich geltend machen. Die Steuer kann sich dadurch um 
vier bis zehntausend Euro verringern. 


